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(englisch „Global Warming Potential“). Da-
mit ist ein Indikator gemeint, der anhand 
einer Lebenszyklusanalyse betrachtet, wel-
chen Beitrag ein Gebäude von den ersten 
Grabungsarbeiten über die Nutzung bis zu 
Abriss und Deponierung zum Klimawandel 
leistet. Das „Lebenszyklus-Treibhauspoten-
zial“ ist jedenfalls für neue Gebäude offen-
zulegen. 

Der Primärenergieverbrauch des Wohn-
gebäudebestandes muss schrittweise redu-
ziert werden. Bis zum Jahr 2030 sollen 16 %, 
bis zum Jahr 2035 20-22 % des durchschnitt-
lichen Primärenergieverbrauchs eingespart 
werden. Dazu kommt, dass 55 % der Einspa-
rungen des durchschnittlichen Primärener-
gieverbrauchs durch Renovierung der 
Wohngebäude mit der schlechtesten Ener-
gieeffizienz vorzunehmen sind. 

Beim Bestand der Nichtwohngebäude 
(Stichtag 1.1.2020) haben bis zum Jahr 2030 

16 % die dann geltenden Schwellenwerte 
einzuhalten und bis zum Jahr 2033 26 %. 
Hier kann Österreich u.a. entscheiden, ob 
auf den Primär- oder auf den Endenergie-
verbrauch abgestellt werden soll.

Der Betrieb von mit fossiler Energie be-
triebenen Heizkesseln wird spätestens im 
Jahr 2040 auslaufen. Die EPBD sieht grund-
sätzlich vor, dass Heizkessel dann weiterbe-
trieben werden können, wenn sie erneuer-
bare Energieträger (z.B. klimaneutrale 
Gase) einsetzen. Die Details sind national 
umzusetzen.

Solarenergie
Die Installation von Solarenergie war bis 
zum Schluss der Verhandlungen zur EPBD 
umstritten. Die vorliegende Regelung ist 
sehr detailliert. Allgemein ist Solarenergie 
nur dann zu installieren, wenn sich das Ge-
bäude technisch dazu eignet sowie die Ins-

tallation wirtschaftlich und funktionell 
machbar ist. Für neue Gebäude (generell ab 
1.1.2030) und den Bestand von öffentlichen 
Gebäuden bzw. von Nichtwohngebäuden 
sind konkrete Fristen für die Installation 
vorgesehen (grundsätzlich ab 2027 ver-
pflichtend). Die EPBD sieht für Wohnge-
bäudebestand keine Pflicht zur Installation 
von Solarenergie vor, stellt es aber den Mit-
gliedsstaaten frei, dies in ihren Nationalen 
Gebäuderenovierungsplänen zu regeln.

Mobilität
Die EPBD sieht weiters umfangreiche 
Pflichten für den Einbau von Ladepunkten 
für die E-Mobilität vor. Die Zahl der zu ins-
tallierenden Ladepunkte hängt davon ab, 
wie viele Parkplätze im Gebäude oder un-
mittelbar daran angrenzend vorhanden 
sind. Zusätzlich sind entweder Vorverkabe-
lungen durchzuführen oder Leerverrohrun-
gen vorzunehmen. Zusätzlich sind ver-
pflichtend Fahrradabstellplätze zu schaffen. 
Mieter und Miteigentümer sollen weiters 
das Recht bekommen, Ladepunkte instal-
lieren lassen zu dürfen.

Umsetzung in Österreich
Viel wird nun von der nationalen Umset-
zung abhängen, für die 24 Monate ab Veröf-
fentlichung der neuen EPBD vorgesehen 
sind. Die in der Richtlinie noch nicht näher 
konkretisierten Konzepte (z.B. das Null-
emissionsgebäude), werden in den nächs-
ten Jahren noch umfangreiche Abstim-
mungen mit sich bringen. Da es sich bei 
Energie und Wärme grundsätzlich um die 
Zuständigkeit der Bundesländer handelt, 
werden diese die Vorgaben der EPBD u.a. im 
Baurecht, im Speziellen in den OIB-Richtli-
nien 6 und 7, umsetzen. Wie bisher werden 
dabei die Fäden im Österreichischen Insti-
tut für Bautechnik (OIB) zusammenlaufen. 
WKÖ und Bauinnung werden diesen Pro-
zess bestmöglich in Richtung praxisgerech-
ter und leistbarer Umsetzung begleiten und 
– falls erforderlich – gegen Gold Plating auf-
treten. ◼

Weitere Informationen – Webinar zur EPBD 
mit Link zum Richtlinientext und Folien:

 ◼ https://www.wko.at/tirol/umwelt-energie/ 
zammredn-gesamtenergieeffizienz-gebaeude

Neue EU-Gebäuderichtlinie EPBD 
Die neue EU-Gebäuderichtlinie schreibt in Zukunft Nullemissionsgebäude und 
anspruchsvolle Sanierungsziele vor. Nachfolgend ein Ausblick auf die kommenden 
Herausforderungen bei der Umsetzung.
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D ie aktuelle EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden (Energy Performance of 

Building Directive, kurz EPBD) stammt aus 
dem Jahr 2010 und ist in Österreich haupt-
sächlich in der OIB-Richtlinie 6 „Energie-
einsparung und Wärmeschutz“ umgesetzt. 
Dort wird unter anderem das sogenannte 
„Niedrigstenergiegebäude“ definiert, wel-
ches seit 1.1.2021 den Mindeststandard für 
neue Gebäude darstellt. Aber auch das 
Energieausweis-Vorlagegesetz ist eine Um-
setzung der EPBD und verpflichtet Verkäu-
fer und Vermieter von Gebäuden und Woh-
nungen zur Vorlage eines Energieausweises 
gegenüber Käufern bzw. neuen Mietern.

Überarbeitungsprozess
Die EPBD wird auf EU-Ebene seit einigen 
Jahren überarbeitet und wurde hinsichtlich 
der neuen Mindeststandards heftig disku-
tiert. Klimaschutz versus Machbarkeit und 
Leistbarkeit waren dabei die Konfliktstel-
lungen. Doch nun wurde die neue EPBD im 
EU-Parlament am 13. März 2024 verab-
schiedet und muss ab dem Jahr 2026 in al-
len 27 EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt wer-
den.

Was will die neue EPBD?
Die Neufassung der EPBD soll alle Gebäude 
der EU bis 2050 an die Nachhaltigkeitsziele 
des „European Green Deal“ anpassen (Green 
Deal = Paket politischer Initiativen, mit 
dem die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
werden will). Das Ziel der neuen EPBD ist 
die vollständige Dekarbonisierung des Ge-
bäudesektors in der EU in den nächsten 26 
Jahren. Die Europäische Kommission be-
rechnet, dass 40 % des Endenergiever-
brauchs durch den Gebäudebestand verur-
sacht werden. Da für Gebäudeheizungen 
hauptsächlich fossile Energieträger (Erdgas 
39 %, Erdöl 11 % und Kohle 3 %) eingesetzt 

werden, fallen hier 36 % der Treibhausgas-
emissionen an. Diese hohen Anteile am 
Energieverbrauch und an der gesamten Kli-
mabelastung haben letztlich zu den ambi-
tionierten Zielsetzungen der neuen EPBD 
geführt.

Hebel zur Umsetzung
Die neue EPBD sieht drei wesentliche Hebel 
für die rasche Umsetzung der Ziele vor:
1.  Neue nationale Minimum Energy 

Performance Standards (MEPS = Mi-
nimumeffizienzstandards).

2.  Ausreichende Finanzierung.
3.  Umfassende technische Beratung für 

die Renovierung.
Die umfassende technische Beratung 

soll in neu einzurichtenden „One-Stop-
Shops“ erfolgen. Dort soll u.a. der neue „Re-
novierungspass“ ausgestellt werden. Er soll 
freiwillig sein und festlegen, in welchen 
Schritten vor 2050 ein Gebäude zu einem 
Nullemissionsgebäude werden kann. We-
sentlich bei der Umsetzung der Ziele ist 
auch, dass europaweit ausreichend Fach-
kräfte (in Planung und Ausführung) ver-
fügbar sind und diese über die erforderli-
chen „Green Skills“ verfügen. 

Neuer Renovierungsplan für 
Gebäude
Die EPBD verpflichtet die Mitgliedsstaaten, 
einen sogenannten „Nationalen Gebäude-
renovierungsplan“ zu erstellen, der die bis-
herige „Langfristige Renovierungsstrate-
gie“ ersetzen wird. Die EPBD sieht vor, dass 
dieser Plan der Europäischen Kommission 
bis Ende 2025 als Entwurf vorzulegen ist 
und mit 1.1.2027 in Kraft tritt. 

Neues Nullemissionsgebäude
Bis 2050 sollen grundsätzlich alle Gebäude 
den Status eines „Nullemissionsgebäudes“ 
(eine neue Kategorie) erlangen. Ab 2030 

sind alle neuen Gebäude (ab 2028 alle neu-
en öffentlichen Gebäude) als Nullemis-
sionsgebäude zu errichten. Der anzustre-
bende Standard von Nullemissions- 
gebäuden gilt ab 1.1.2030 auch für umfas-
sende Renovierungen. Damit ist eine Reno-
vierung mit dem Grundsatz „Energieeffi-
zienz an erster Stelle“ gemeint. Ausnahmen 
(z.B. für die Landwirtschaft, die Landesver-
teidigung, denkmalgeschützte oder archi-
tektonisch wertvolle Gebäude, etc.) sind 
möglich. Generell sind Renovierungen nur 
dann durchzuführen, wenn sie technisch, 
funktionell und ökonomisch machbar sind. 

Renovierungen gegen 
Energie armut
Einerseits führen Gebäuderenovierungen 
zu geringeren Energiekosten, welche Ge-
bäudebesitzer und Haushalte entlasten und 
somit auch Energiearmut reduzieren. Unter 
Energiearmut wird der fehlende Zugang 
eines Haushalts zu essenziellen Energie-
dienstleistungen verstanden, der ein ange-
messenes Maß an Lebensstandard und Ge-
sundheit sichert, wie z.B. Warmwasser oder 
Heizen. Laut EPBD muss aber von den EU-
Mitgliedsstaaten auch sichergestellt wer-
den, dass die sozialen Auswirkungen der 
Kosten für die Renovierungen begrenzt 
werden (z.B. durch finanzielle Anreize).

Zielpfade für Energieeffizienz
Die neuen „Minimum Energy Performance 
Standards“ (Minimumeffizienzstandards, 
kurz MEPS) geben vor, welche Ziele zu be-
stimmten Zeitpunkten (sogenannte Ziel-
pfade) von den Mitgliedstaaten zu erfüllen 
sind. Für die Jahre 2030, 2040 und 2050 
sind derartige Zielpfade vorgesehen. Über 
die Zielpfade und deren Erreichung ist der 
Europäischen Kommission regelmäßig zu 
berichten. Ein möglicher neuer MEPS ist 
das „Lebenszyklus-Treibhauspotenzial“ 
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KLIMANEUTRAL Das Ziel der neuen EPBD ist die vollständige Dekarbonisierung des Gebäu-
desektors in der EU in den nächsten 26 Jahren.  

Die neue EU-Gebäuderichtlinie auf einen Blick

Ziel: Vollständige Dekarbonisierung für Bestand (rasche Renovierung)  
und Neubau (Nullemissionsgebäude) bis 2050

Planung
•  nationaler Renovie-

rungsplan
–  Verpflichtende Zielpfade
–  Löst lfr. Renovierungsstrate-

gie ab
•  Renovierungspässe

–  Zahl der maixmalen Schritte 
zum NullemmissionsG bis 
2050

• One-Stop-Shop
–  technische Beratungen zu 

allen Renovierungsfragen
•  Soziale und gesund-

heitliche Ziel

Bestand
•  Stichtag: 2020
•  Sanierungsrate

–  MPS geben Rahmen für Re-
novierung vor

• Wohngebäude
–  Durchschnittsbetrachtung
– Primärenergieverbrauch

•  Nichtwohngebäude
–  Betrachtung der Einzelge-

bäude
–  Wahl: Primär- oder End-

energieverbrauch

Neubau
•  Vorgabe des Nullem-

missionsgebäudes
–  0 % fossiler Energiever-

brauch vor Ort
–  Ab 2030 für alle Gebäude
–  Ab 2028 für öffentliche Ge-

bäude
•  Solarpotenzial heben
• E-Mobilität
• Gebäudetechnik

Sonstige
•  Mobilität

–  Pflicht für E-Mobilität
–  Recht auf Ledepunkt

•  Verbot Heizkessel fos-
sil zu betreiben

• Digitalisierung
–  Zentrale Datenbank für 

Energieausweise und „Glo-
bal Warming Potential“

•  Finanzierung soll er-
möglicht werden


